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Allgemeine Einkaufsbedingungen der IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr 

Version 02/2026

 

I. Geltung dieser Bedingungen 

1. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall kommen 
Verträge mit uns (IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Ver-
kehr, Carnotstr. 1, 10587 Berlin) nach Maßgabe dieser Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen (nachfolgend „Bedingungen“) zustande. Ent-
gegenstehende oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen des Lieferanten sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir 
sie ausdrücklich schriftlich anerkannt haben. Unsere Bedingungen 
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Lieferanten Lieferungen vorbehalt-
los annehmen. 

2. Diese Bedingungen gelten für alle unsere Einkäufe von Lieferungen 
und Leistungen. Gegenüber Unternehmern und juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts gelten unsere Bedingungen auch für 
alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen. 

II. Vertragsschluss und Vertragsdurchführung 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung auf Grundlage dieser 
Bedingungen innerhalb einer Frist von zwei Wochen anzunehmen. 
Ein Vertrag mit uns gilt erst mit Zugang einer vorbehaltlosen Be-
stellbestätigung als geschlossen. Änderungen, Nebenabreden und 
Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer ausdrücklichen 
Vereinbarung; diese muss schriftlich erfolgen, um wirksam zu sein. 

2. Der Lieferant führt die beauftragten Leistungen eigenständig und ei-
genverantwortlich nach besten Kräften unter Berücksichtigung des 
neuesten Stands von Wissenschaft und Technik durch. Zu den ge-
schuldeten Leistungen gehört - soweit vorhanden - die Einhaltung un-
seres Lastenheftes, in dem das jeweilige Vorhaben anhand von tech-
nischen Anforderungen, Terminen und Qualitätszielen beschrieben 
wird. 

3. Werden im Lastenheft oder sonstigen Anfrageunterlagen Manage-
mentsysteme (z.B. ISO 9001, TISAX Level 3 Label InfoVeryHigh) ge-
fordert, sind diese vom Lieferanten für die Dauer der Beauftragung 
aufrechtzuerhalten und durch externe Zertifizierungen nachzuweisen. 
Die Zertifizierungsgesellschaft muss durch eine Akkreditierungsstelle 
akkreditiert sein, die Mitglied der IAF (International Accreditation Fo-
rum, Inc) ist. Der Geltungsbereich der geforderten Managementsys-
teme muss den Inhalt und den Ort der Leistungserbringung umfas-
sen. Dies gilt entsprechend hinsichtlich gemäß Klausel X vom Liefe-
ranten eingeschalteter Nachunternehmer/Unterlieferanten. Der Liefe-
rant ist verpflichtet, uns über einen drohenden Verlust oder eine Än-
derung eines geforderten Managementsystems unverzüglich zu in-
formieren. Ergänzend gilt Klausel XV. 

4. Wir behalten uns das Recht vor, die Einhaltung der geforderten Ma-
nagementsysteme beim Lieferanten nach vorheriger Ankündigung 
und unter Beachtung des jeweils anwendbaren Rechts zu überprüfen 
oder durch einen von uns beauftragten Dritten überprüfen zu lassen. 
Bei der Überprüfung werden datenschutzrechtliche Vorgaben sowie 
Geheimhaltungsverpflichtungen des Lieferanten gegenüber Dritten 
angemessen berücksichtigt. 

5. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen, der unsere Auftrags-
daten (Nummer und Datum der Bestellung, Besteller) enthalten 
muss. 

III. Erwerb von Software 

1. Wird uns von dem Lieferanten Standardsoftware (auch im Wege 
des Downloads) überlassen, erwerben wir hieran einfache, über-
tragbare, an i.S.v. § 15 AktG verbundene Unternehmen unterlizen-
zierbare, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungs-
rechte. 

2. Hinsichtlich aller sonstiger Software, einschließlich Zubehör, die 
Gegenstand der Vertragsleistungen ist (Individualsoftware, im 
Rahmen eines Customizings erstellte Software, Dokumentationen, 
Konzepte etc.), gilt Klausel V dieser Bedingungen. Sofern nicht ab-
weichend vereinbart, ist uns eine solche Software in Form von Quell-
code einschließlich einer Dokumentation zu überlassen. 

3. Der Lieferant stellt uns von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer 
Verletzung von Schutzrechten durch die von ihm gelieferte Software 
beruhen, unabhängig davon, ob es sich um Standard- oder Individu-
alsoftware handelt. 

4. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich geregelt ist, ob eine Lizenzierung 
einer Software für mehrere Nutzer (User) zur Nutzung durch be-
nannte Nutzer (named User) oder gleichzeitige Nutzer (concurrent 
User) erfolgt, wird die Software für gleichzeitige Nutzer (concurrent 
User) lizenziert. 

5. Sofern nicht abweichend vereinbart, sind Mängel der Software oder 
Nutzungsbeeinträchtigung, die aus der Sphäre des Lieferanten stam-
men, durch den Lieferanten unverzüglich zu beheben. Der Lieferant 
wird uns regelmäßig, zumindest quartalsweise, über evtl. aufgetre-
tene Mängel oder Nutzungsbeeinträchtigungen sowie die Behebungs-
maßnahmen und -zeiten informieren.  

6. Lizenz-Audits (Überprüfungen der Einhaltung der Nutzungsrechtere-
gelungen an uns von dem Lieferanten überlassener Software) durch 
den Lieferanten sind nur gestattet, 

- wenn ein begründeter Verdacht der Überschreitung von Nutzungs-
rechten durch uns vorliegt, 

- wenn der Lieferant den begründeten Verdacht mindestens zwei 
Monate vor dem Audit uns gegenüber schriftlich dargelegt hat, 

- soweit der Audit ausschließlich durch einen von Berufs wegen ge-
setzlich zur Verschwiegenheit verpflichteten, von uns beauftragten 
Dritten der rechts- und steuerberatenden Berufe gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern durchgeführt wird, ohne dass der Dritte allei-
nigen Zugriff auf unsere Systeme erhält, und 

- der Termin des Audits und die Art der Durchführung rechtzeitig, 
mindestens jedoch zwei Wochen im Voraus, mit uns abgestimmt 
wurden. 

 Dem Lieferanten ist es nicht erlaubt, während des Audits Daten zu 
kopieren, es sei denn, dies wird dem Lieferanten im Einzelfall von 
uns ausdrücklich gestattet. 

IV. Unterlagen und Informationen 

1. An technischen Anforderungsprofilen, Abbildungen, Zeichnungen, 
Berechnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht 
werden. Solche Unterlagen und Informationen sind ausschließlich für 
die Fertigung und Lieferung aufgrund unserer Bestellung zu verwen-
den. Wir behalten uns vor, jederzeit den Abschluss einer Geheim-
haltungsvereinbarung zu verlangen. Der Lieferant hat uns sämtliche 
Unterlagen nach Abwicklung der Bestellung, spätestens jedoch 
nach Abnahme seiner Leistungen, unaufgefordert zurückzugeben. 

2. Die vom Lieferanten zur Erfüllung der Bestellung angefertigten Un-
terlagen (Zeichnungen, Pläne etc.) sind uns übersichtlich und voll-
ständig als Originale, Pausen der Originale oder auf unser Verlangen 
als sonstige elektronische Medien bzw. auf Datenträgern auszuhän-
digen. Der Lieferant ist berechtigt, die von ihm im Zusammenhang 
mit der Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten erstellten Unterlagen 
nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche zu vernichten. 
Zuvor hat der Lieferant uns jedoch die Übergabe dieser Unterlagen 
anzubieten und uns von der beabsichtigten Vernichtung zu benach-
richtigen. Die Unterlagen dürfen erst vernichtet werden, wenn wir uns 
in Annahmeverzug befinden. 

V. Nutzungsrechte und Erfindungen 

1. Der Lieferant räumt uns unentgeltlich das Recht ein, Schutzrechte und 
Know-how, die der Lieferant bei der Erfüllung des Vertrages einsetzt, 
im Projekt zu nutzen. Alle Unterlagen, Zeichnungen, Programme und 
sonstigen Arbeitsergebnisse, die der Lieferant für uns anfertigt, ge-
hen in unser alleiniges Eigentum und unseren Besitz über, ohne dass 
eine zusätzliche Vergütung erfolgt. Wir sind berechtigt, mit den vom 
Lieferanten gelieferten Dokumentationen Teile herzustellen oder 
durch Dritte herstellen zu lassen bzw. dieses Recht auf Dritte zu 
übertragen.  

2. Der Lieferant überträgt uns mit deren Entstehung an allen Arbeitser-
gebnissen und schutzrechtsfähigen Leistungen, die im Zusammen-
hang mit der Durchführung des Vertrages erstellt werden, ausschließ-
liche, übertrag- und unterlizenzierbare, zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrechte für sämtliche ge-
genwärtigen und zukünftigen, bekannten und unbekannten Nutzungs-
arten.  
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3. Der Lieferant wird uns unverzüglich über seine vor Vertragsbeginn 
bereits bestehenden Schutzrechte oder schutzfähigen Rechte 
(nachfolgend „Altschutzrechte“) informieren, soweit diese zur Nut-
zung der Arbeitsergebnisse und schutzrechtsfähigen Leistungen, 
die im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages erstellt 
werden, erforderlich sind. Solche Altschutzrechte dürfen nur nach 
unserer vorherigen Zustimmung im Zuge der Vertragsdurchführung 
verwendet werden. An diesen Altschutzrechten überträgt uns der 
Lieferant jeweils ein einfaches, inhaltlich, zeitlich und örtlich unbe-
grenztes, übertragbares und unterlizenzierbares Nutzungsrecht. 
Diese Regelung gilt für Alt-Know-how entsprechend. 

4. Der Lieferant verpflichtet sich, uns an den vereinbarten Liefergegen-
ständen Eigentum frei von Rechten Dritter zu verschaffen. Der Lie-
ferant sichert zu, dass ihm keine Umstände bekannt sind, insbe-
sondere keine Schutzrechte Dritter, die es erschweren oder unzu-
lässig machen, die zur Erfüllung des Vertrages notwendigen Ge-
genstände und Verfahren herzustellen, die Arbeitsergebnisse, 
schutzrechtsfähigen Leistungen oder Altschutzreche zu nutzen so-
wie, dass keine Ansprüche wegen Verletzung gewerblicher 
Schutzrechte gegen ihn geltend gemacht worden sind oder geltend 
gemacht werden können. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unver-
züglich über alle Schutzrechte zu unterrichten, die einer Verwen-
dung der Arbeitsergebnisse des Lieferanten entgegenstehen könn-
ten. 

5. Der Lieferant stellt uns von allen Ansprüchen Dritter aus der Ver-
letzung von Schutzrechten frei, die aus seinen Lieferungen oder 
Leistungen resultieren. 

6. Der Lieferant ist ferner verpflichtet, uns über alle bei ihm und/oder 
seinen Nachunternehmern/Unterlieferanten im Zusammenhang mit 
der Durchführung des Auftrags entstandenen Erfindungen zu un-
terrichten, alle zur Verwertung der Erfindungen erforderlichen Un-
terlagen vorzulegen und alle von uns gewünschten Auskünfte zu 
den Erfindungen zu geben. Die Unterrichtungspflicht des Lieferan-
ten erstreckt sich auch auf dessen Know-how, welches im Zusam-
menhang mit der Durchführung des Vertrages entsteht. Der Liefe-
rant stellt sicher, dass die Erfinderrechte gegenüber Arbeitnehmern 
und/oder unabhängigen Personen in Anspruch genommen und an 
uns übertragen werden. Wir dürfen sodann die Erfindung selbst zur 
Erstellung eines Schutzrechts im In- und Ausland anmelden und 
tragen die damit zusammenhängenden Kosten. Jede Partei trägt 
die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu zahlende Ar-
beitnehmererfindervergütung für seine Arbeitnehmer selbst. Der 
Lieferant ist verpflichtet, mit allen seinen Mitarbeitern, Nachunter-
nehmern/Unterlieferanten und sonstigen Erfüllungsgehilfen, die im 
Rahmen der Durchführung des Vertrages eingesetzt werden, recht-
zeitig Vereinbarungen zu treffen, durch welche diese die vorste-
henden Vereinbarungen für sich verbindlich anerkennen. Der Lie-
ferant verpflichtet sich, Schutzrechte, die bei den Arbeiten entste-
hen und von uns angemeldet werden, weder mit einer Nichtigkeits-
klage noch mit dem Einspruch anzugreifen oder Dritte bei dem 
Angriff auf diese Schutzrechte zu unterstützen. 

7. Die Übertragung von Erfindungen, Nutzungs- und Verwertungsrech-
ten an uns ist mit der jeweils vereinbarten Vergütung vollständig ab-
gegolten. 

8. Wir sind uns mit dem Lieferanten einig, dass beide Parteien für Zwe-
cke weiterer Forschung und Entwicklung grundsätzlich uneinge-
schränkten Zugang zu den Endergebnissen der gemeinsamen For-
schung und Entwicklung oder der Auftragsforschung und -entwick-
lung einschließlich daraus erwachsender Rechte des geistigen Ei-
gentums und Know-hows haben, sobald sie vorliegen und soweit 
sich aus der jeweiligen Einzelvereinbarung nichts Gegenteiliges 
ergibt. Wir werden daher auf Anfrage mit dem Lieferanten eine se-
parate Vereinbarung über die Ausgestaltung eines solchen Nut-
zungsrechts zu seinen Gunsten sowie über die dafür fällige Vergü-
tung im Einzelfall abschließen. 

VI. Preise und Zahlungen 

1. Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise sind bindend. Eine 
Preisgleitklausel für Lohn-, Material-, Geräte- und Stoffkosten ist 
nicht vereinbart. 

2. Die Preise gelten für Lieferungen "frei Lieferanschrift" einschließlich 
Verpackung, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wird; dies muss schriftlich geschehen. Eine Verpflichtung zur Rück-
gabe der Verpackung besteht nur bei besonderer Vereinbarung, auf 

unseren Wunsch wird der Lieferant die Verpackung jedoch zurück-
nehmen. 

3. Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise gelten, sofern nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart ist, einschließlich Reisekosten 
und sonstiger Spesen. Sind Reisekosten ausnahmsweise aufgrund 
besonderer Vereinbarung in Rechnung zu stellen, erfolgt die Abrech-
nung ausschließlich nach Maßgabe unserer Reisekostenrichtlinie. 
Der Lieferant ist gegebenenfalls verpflichtet, sich unsere Reisekos-
tenrichtlinie zu beschaffen. Reisekosten und sonstige Spesen kön-
nen maximal in der gesetzlich vorgesehenen Höhe abgerechnet wer-
den. 

4. Die in der Bestellung ausgewiesenen Preise verstehen sich netto, d. h. 
zuzüglich Umsatzsteuer, sofern diese gesetzlich geschuldet wird. 
Sollte eine Umsatzsteuer auf die Preise anfallen, wird der Lieferant die 
gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer in seiner Rechnung ausweisen. 
Der Lieferant überprüft und verantwortet die ihn treffenden steuerlichen 
Auswirkungen und stellt uns von sämtlichen Ansprüchen frei, die aus 
Verstößen gegen steuerliche Vorgaben resultieren.  

5. Rechnungen des Lieferanten müssen stets unsere entsprechenden 
Auftragsdaten (Nummer und Datum der Bestellung) enthalten. Rech-
nungen sind unabhängig von der Lieferanschrift an unser zentrales 
Rechnungswesen in Berlin zu schicken. Digitale Rechnungen sind un-
abhängig vom Ansprechpartner an unser zentrales E-Mail-Postfach 
rechnungseingang@iav.de zu senden. 

6. Wir zahlen innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer ordnungsge-
mäßen Rechnung. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Zugang 
einer ordnungsgemäßen Rechnung sind wir berechtigt, 2 % Skonto 
zu ziehen. 

7. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in dem ge-
setzlich vorgesehenen Umfang zu. 

VII. Lieferzeit 

1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Treten Um-
stände ein, aus denen sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit 
nicht eingehalten werden kann, ist der Lieferant verpflichtet, uns un-
verzüglich zu informieren. 

2. Im Falle des Lieferverzugs stehen uns die gesetzlichen Ansprüche 
zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist Schadensersatz statt der Leistung zu ver-
langen. Auch wenn eine Vertragsstrafe vereinbart ist, können wir 
stattdessen den uns nachweislich entstandenen Verzugsschaden in 
voller Höhe fordern. 

VIII. Mängelansprüche 

1. Uns stehen die gesetzlichen Mängelansprüche uneingeschränkt zu. 
In jedem Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl 
als Nacherfüllung Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangel-
freien Sache (Ersatzlieferung) zu verlangen; der Lieferant ist dann 
verpflichtet, alle zum Zweck der Mängelbeseitigung oder der Ersatz-
lieferung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Das Recht auf 
Schadensersatz, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leis-
tung, behalten wir uns ausdrücklich vor. 

2. Soweit uns eine gesetzliche Rügepflicht obliegt, ist unsere Rüge 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb von zehn Arbeitstagen erfolgt. 

3. Für unsere Ansprüche, insbesondere unsere Mängelansprüche, ge-
genüber dem Lieferanten gelten die gesetzlichen Verjährungsfris-
ten. Der Lauf der Verjährung ist gehemmt, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür vorliegen, insbesondere aber auch, wenn 
der Lieferant in unserem Einverständnis das Vorhandensein eines 
Mangels oder dessen Beseitigung prüft, solange bis er uns das Er-
gebnis der Prüfung mitteilt oder den Mangel für beseitigt erklärt, oder 
die Fortsetzung der Beseitigung verweigert. Im Falle der Nacherfül-
lung oder des Austauschs mangelhafter Einzelteile durch den Liefe-
ranten beginnt für diese Teile die Gewährleistungsfrist neu. 

IX. Haftung 

1. Der Lieferant haftet gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Er 
haftet insbesondere dafür, dass durch den Bezug und die Nutzung 
der von ihm angebotenen und gelieferten Gegenstände nationale 
und ausländische Patente und sonstige Schutzrechte nicht verletzt 
werden. Der Lieferant ist verpflichtet, für angemessenen Versiche-
rungsschutz zu sorgen. 

2. Der Lieferant stellt uns auf erstes Anfordern von sämtlichen An-
sprüchen Dritter frei, sofern und soweit er uns gegenüber für einen 
Schaden zum Ersatz verpflichtet ist. 

mailto:rechnungseingang@iav.de
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X. Nachunternehmer/Unterlieferanten 

1. Sofern der Lieferant beabsichtigt, Nachunternehmer/Unterlieferan-
ten einzuschalten oder in sonstiger Weise Dritte im Rahmen der Ver-
tragserfüllung zu beteiligen, ist hierfür die vorherige schriftliche Zu-
stimmung von uns erforderlich. 

2. Der Lieferant bleibt auch im Fall einer Zustimmung uns gegenüber 
für die Vertragserfüllung verantwortlich und hat ein Verschulden sei-
ner Nachunternehmer/Unterlieferanten in gleichem Umfang zu ver-
treten wie eigenes Verschulden. Der Lieferant stellt uns von Ansprü-
chen des Nachunternehmers/Unterlieferanten im Zusammenhang 
mit der Vertragsdurchführung sowie von sämtlichen sozial-, steuer-, 
ausländer- und arbeitsrechtlichen Folgen der Einschaltung des 

Nachunternehmers/Unterlieferanten frei. 

XI. Compliance 

1. Der Lieferant ist verpflichtet, die nationalen und internationalen Ge-
setze und Vorschriften, die für die jeweilige Vertragsdurchführung 
Relevanz haben, einzuhalten. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
die technische Compliance, das Kartellrecht, die Korruptionspräven-
tion sowie die Wahrung der Menschenrechte, wie sie im United Na-
tions Global Compact verankert sind. Im Falle eines Verstoßes ge-
gen die vorgenannten Grundsätze behalten wir uns das Recht vor, 
Maßnahmen zu ergreifen, die von der Schwere des Verstoßes und 
dem Ausmaß des Verschuldens des Lieferanten abhängig sind. Er-
gänzend gilt Klausel XV.  

2. Des Weiteren verpflichtet sich der Lieferant insbesondere zur Ein-
haltung der nachfolgend näher beschriebenen rechtlichen Anforde-
rungen zum Datenschutz (Klausel XII) sowie zum Außenwirtschafts-
recht (Klausel XIII).  

XII. Datenschutz 

1. Sofern der Lieferant Zugang zu personenbezogenen Daten erhält 
oder vertrauliche Informationen von uns verarbeitet, die personen-
bezogene Daten beinhalten, stellt er sicher, dass die geltenden Da-
tenschutzvorschriften eingehalten werden, insbesondere die 
Grundsätze aus Art. 5 DSGVO. Der Lieferant versichert, dass seine 
Mitarbeiter nur Zugriff auf die personenbezogenen Daten erhalten, 
soweit dies nach dem Need-to-know Prinzip erforderlich ist und 
nachdem er sie über die einzuhaltenden Datenschutzvorschriften 
belehrt sowie zum vertraulichen Umfang mit den personenbezoge-
nen Daten verpflichtet hat. Der Lieferant trifft geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen, um ein Datenschutzniveau zu 
gewährleisten, das hinsichtlich des sich aus der Verarbeitung erge-
benden Risikos mindestens angemessen ist. 

2. Wenn der Lieferant personenbezogene Daten als Auftragsverarbei-
ter im Sinne von Art. 4 Ziff. 8 DSGVO in unserem Auftrag verarbeitet, 
ist er nur gemäß dokumentierten Weisungen von uns und erst nach-
dem er mit uns eine separate Auftragsverarbeitungsvereinbarung 
gemäß Art. 28 DSGVO („AVV“) abgeschlossen hat, zur Verarbeitung 
dieser personenbezogenen Daten berechtigt. Soweit nicht in der 
AVV ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird der Lieferant 
diese Daten nur innerhalb des Gebietes der Europäischen Union 
verarbeiten. 

3. Wenn der Lieferant unsere personenbezogenen Daten außerhalb 
des Gebietes der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirt-
schaftsraums verarbeitet, schließen wir mit dem Lieferanten, soweit 
erforderlich, das entsprechende Modul der EU-Standardvertrags-
klauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittlän-
der in der jeweils geltenden Version ab. 

XIII. Außenwirtschaftsrecht  

1. Der Lieferant ist verpflichtet, die außenwirtschaftsrechtlichen Rege-
lungen der Bundesrepublik Deutschland (insb. AWG, AWV, KrWaff-
KontrG), der Europäischen Union (insb. Verordnung (EU) 821/2021, 
nachfolgend „Dual-Use-VO“) sowie der Vereinigten Staaten von 
Amerika (insb. US EAR; ITAR) und sonstigen anwendbaren Rechts-
ordnungen einzuhalten, die Auswirkungen auf die Vertragsdurchfüh-
rung haben. 

2. Der Lieferant hat uns insbesondere in den die Lieferung begleiten-
den Dokumenten etwaige exportrechtliche Klassifizierungen nach 
der AWV, dem KrWaffKontrG, der Dual-Use-VO, den US EAR oder 
den ITAR sowie sonstige vertragsrelevante Ausnahmegenehmigun-
gen für die gelieferten Güter mitzuteilen.  

3. Sofern außenwirtschaftsrechtliche Gesetze, Normen oder behördli-
che Anordnungen einer Annahme einer vertraglichen Leistung des 
Lieferanten entgegenstehen und auch in absehbarer Zeit diese nicht 

durchführbar erscheinen lassen, sind wir berechtigt, die Annahme der 
betroffenen Leistung zu verweigern sowie vom Vertrag zurückzutre-
ten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse 
das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund. 
Ergänzend gilt Klausel XV. 

XIV. Nachhaltigkeit 

1. Wir erwarten, dass der Lieferant sich neben ökonomischen Belangen 
im Sinne der Nachhaltigkeit für ökologische und soziale Aspekte ein-
setzt und diese Erwartungshaltung an seine eigene Lieferkette weiter-
gibt.  

2. Auf Anforderung erteilt uns der Lieferant durch die Bereitstellung von 
geeigneten Dokumenten zum Nachweis seiner nachhaltigen Unter-
nehmensführung Auskunft zu nichtfinanziellen Informationen wie Um-
welt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelange, die Achtung der Menschen-
rechte, die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, sofern der 
Lieferant die Informationen nicht bereits veröffentlicht hat (z. B. im 
Rahmen eines öffentlich verfügbaren Nachhaltigkeitsberichtes). 

XV. Vertragsbeendigung 

1. Die Parteien haben gemäß den gesetzlichen Regelungen das Recht, 
den jeweiligen Vertrag durch Rücktritt oder Kündigung zu beenden. 

2. Im Fall eines wichtigen Grundes haben die Parteien im Rahmen eines 
Dauerschuldverhältnisses das Recht, den jeweiligen Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist zu kündigen. Ein solch wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, sofern der Lieferant 

- ein gemäß Klausel II Absatz 3 gefordertes Managementsystems 
nicht bzw. nicht mehr nachweisen kann oder 

- einen Verstoß gegen Klausel XI Absatz 1 begeht, der dazu geeignet 
ist, unsere Reputation negativ zu beeinflussen. 

3. Das Recht auf Schadensersatz wird durch die Vertragsbeendigung 
nicht ausgeschlossen.  

4. Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund ist der Lieferant be-
rechtigt, bis zum Zugang der Kündigung nachweislich bereits er-
brachte Leistungen abzurechnen. Weitergehende Zahlungs- oder 
Kostenerstattungsansprüche des Lieferanten bestehen nicht. 

5. Eine Kündigung gleich aus welchem Grund bedarf der Schriftform, wo-
bei ein digital signiertes PDF-Dokument dieses Formerfordernis erfüllt.  

6. Im Falle der Kündigung oder sonstiger Vertragsbeendigung stehen die 
Rechte an allen bis dahin geschaffenen Arbeitsergebnissen gemäß 
Klausel V uns zu. Sämtliche Gegenstände, die uns der Lieferant über-
lassen hat, unabhängig davon, ob sie bearbeitet oder unbearbeitet 
sind, einschließlich aller Zeichnungen und sonstigen Unterlagen, Vor-
richtungen und Werkzeuge, sind uns zurückzugeben. 

XVI. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 

 Der Lieferant ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung der von ihm er-
stellten Unterlagen bzw. Leistungen, die für die Erfüllung seiner ver-
traglichen Verpflichtungen erforderlich sind, sowie zur Einrede des 
nicht erfüllten Vertrags nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind. Das Recht 
des Lieferanten zur Aufrechnung besteht uneingeschränkt, soweit 
seine aufgerechnete Forderung mit der Hauptforderung synallagma-
tisch verknüpft ist. 

XVII. Erfüllungsort, Gefahrübergang, Abnahme, Eigentum, Abtre-
tungsverbot und Werbung 

1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist Berlin, soweit 
nichts anderes vereinbart wurde. 

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung der Liefer- oder Leistungsgegenstände geht erst mit 
Übergabe bzw. mit Abnahme an dem von uns genannten jeweiligen 
Bestimmungsort über; bei Teillieferungen oder -leistungen erst dann, 
wenn die Lieferung oder Leistung vollständig erfolgt ist.  

3. Soweit eine Lieferung oder Leistung der Abnahme bedarf, ist diese in 
Schrift- oder Textform zu protokollieren. Ein wesentlicher Mangel, der 
uns zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, liegt auch dann vor, 
wenn nicht alle Dokumentationen und Bedienungsanleitungen, die für 
die Nutzung der Lieferung oder Leistung erforderlich sind, vorgelegt 
werden. 

4. Die Übereignung der Liefer- und Leistungsgegenstände auf uns hat 
unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises zu erfol-
gen. Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung 
bedingtes Angebot des Lieferanten auf Übereignung an, erlischt ein 
Eigentumsvorbehalt des Lieferanten spätestens mit Kaufpreiszahlung 
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für die Liefer- und Leistungsgegenstände. Wir bleiben im ordnungs-
gemäßen Geschäftsgang auch vor Kaufpreiszahlung zur Weiter-
veräußerung der Liefer- und Leistungsgegenstände unter Vorausab-
tretung der hieraus entstehenden Forderung ermächtigt (hilfsweise 
Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlängerten Ei-
gentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle 
sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts, insbesondere der er-
weiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung ver-
längerte Eigentumsvorbehalt. 

5. Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Lieferanten aus der Ge-
schäftsverbindung mit uns zustehen, ist ausgeschlossen. 

6. Der Lieferant ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustim-
mung nicht berechtigt, mit der Geschäftsbeziehung zu uns zu wer-
ben. 

XVIII.  Zusätzliche Anforderungen beim Einkauf von Transport- 
und Speditionsleistungen vom Lieferanten 

1. Der Lieferant übernimmt die transport- und betriebssichere Verladung 
des Gutes sowie die Entladung beim Empfänger. Er hat für die not-
wendigen und geeigneten Ladungssicherungsmittel nach den gelten-
den gesetzlichen und sonstigen Regelungen, z.B. VDI 2700 ff., wie 
z.B. Spanngurte, Antirutschmatten, Kantenschoner, usw. zu sorgen. 

2. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, dass er oder die von ihm für die 
Erbringung der Leistung eingesetzten Personen durchgehend im Be-
sitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. 

3. Der Lieferant unterhält durchgehend während der Dauer der Beauf-
tragung alle erforderlichen Versicherungen, insbesondere eine Fah-
rerhaftpflichtversicherung und eine Transportversicherung. Auf Ver-
langen hat der Lieferant uns das Bestehen der vorgenannten Versi-
cherungen nachzuweisen. 

4. Der Lieferant ist verantwortlich dafür, dass die die Leistung ausfüh-
renden Personen über die nach dem Gesetz über die Grundqualifika-
tion und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den 
Güterkraft- oder Personenverkehr notwendigen Qualifikationen und 
Weiterbildungen verfügen. Auf Verlangen hat der Lieferant uns die 
vorgenannten Qualifikationen und Weiterbildungen nachzuweisen. 
Der Lieferant ist ebenfalls für die Einhaltung der Lenk- und Ruhezei-
ten des Fahrpersonals sowie den ordnungsgemäßen technischen Zu-
stand der eingesetzten Lastkraftwagen verantwortlich.  

5. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, dass er und seine Erfüllungsge-
hilfen, insbesondere die ausführenden Frachtführer und ihr für den 
Transport eingesetztes Personal, die für den Transport geltenden 
rechtlichen Vorschriften, insbesondere, soweit anwendbar, der §§ 3 
ff. GüKG einhalten. Der Lieferant und jeder ausführende Frachtführer 
müssen Inhaber einer Erlaubnis nach § 3 GüKG oder einer Berechti-
gung nach § 6 GüKG oder einer Gemeinschaftslizenz sein und eine 
solche Erlaubnis, Berechtigung oder Lizenz nicht unzulässig verwen-
den.  

6. Der Lieferant ist verpflichtet, uns auf Verlangen unverzüglich alle ge-
mäß den geltenden rechtlichen Vorschriften mitzuführenden Doku-
mente zur Prüfung vorzulegen. 

7. Der Lieferant ist Mautschuldner und verpflichtet sich zur Entrichtung 
der Maut in gesetzlicher Höhe. 

XIX. Lieferung von Gefahrgut 

1. Sofern eine Lieferung aus Gefahrgut oder aus Gegenständen be-
steht, die gefährliche Stoffe enthalten, ist der Lieferant verpflichtet, 
uns die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter rechtzeitig, min-
destens aber drei Werktage vor dem für die betroffene Lieferung 
vereinbarten Liefertermin, zur Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für 
die Übermittlung geeigneter Sicherheitsinformationen, wenn nach 
den einschlägigen Vorschriften ein Sicherheitsdatenblatt nicht er-
forderlich ist. 

2. Die Übermittlung der entsprechenden Informationen hat zu erfol-
gen (a) an die Adresse IAV GmbH, Abtlg. P-SH, Carnotstr. 1, 10587 
Berlin, oder (b) per E-Mail an arbeitssicherheit@iav.de. 

3. Sofern die in dieser Klausel bezeichneten Informationen nicht oder 
nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, sind wir berechtigt, 
die Annahme der Lieferung zu verweigern. 

XX.  Gerichtsstand und anwendbares Recht 

1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbindung 
herrührenden Ansprüche gegenüber Kaufleuten und juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts ist Berlin. Wir sind jedoch auch 
berechtigt, den Lieferanten an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu 

verklagen. 

2. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen ist Berlin ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis (Art. 
25 VO (EU) 1215/2012). Wir behalten uns jedoch das Recht vor, den 
Lieferanten an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen oder 
jedes andere Gericht anzurufen, das aufgrund der VO (EU) 
1215/2012 zuständig ist. 

3. Für alle Geschäfts- und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Lieferanten und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesre-
publik Deutschland; die Anwendung des Übereinkommens der Ver-
einten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf 
(CISG) ist ausgeschlossen. 

XXI. Schlussbestimmungen 

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bedingun-
gen. 

2. Alle unsere früheren Allgemeinen Einkaufsbedingungen sind durch 
diese Bedingungen ersetzt. 
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